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Rechtssatz

Das gesetzliche Gebot, "geeignete spezi sche Verp ichtungen" aufzuerlegen, erfordert eine gesamthafte Prüfung der

Eignung der auferlegten spezi schen Verp ichtungen, die insofern als untrennbar anzusehen sind (Hinweis E vom 28.

Februar 2007, 2004/03/0210). Bei der derart vorzunehmenden "gebührenden Prüfung" (Hinweis E vom 22. November

2005, 2005/03/0109) der Regulierungsinstrumente und der Auswahl unter ihnen kommt der Behörde - unter

Berücksichtigung der Gesetzessystematik und des Normzwecks - ein umfassender Beurteilungsspielraum

(Regulierungsermessen) zu (Hinweis E vom 25. Juni 2008, 2007/03/0211; vgl dazu auch das Urteil des EuGH vom 15.

Februar 2005, Rs C-12/03 (Tetra Laval), Slg 2005, I-987, Rz 38 , und das Urteil des (deuteschen)

Bundesverwaltungsgerichts vom 12. Juni 2013, BVerwG 6 C 10.12, insbesondere die Rz 19 und 42). Dieses

Regulierungsermessen würde allerdings fehlerhaft ausgeübt, wenn eine Abwägung überhaupt nicht stattgefunden hat,

wenn in der Abwägung nicht alle Gesichtspunkte beachtet werden, die nach Lage des Falles zu beachten wären, wenn

ihre Bedeutung verkannt oder der Ausgleich zwischen ihnen disproportional zu ihrem objektiven Gewicht

vorgenommen würde. Jedenfalls aber ist es erforderlich, die Interessen der Beteiligten zu ermitteln, alle für die

Abwägung notwendigen Gesichtspunkte zu berücksichtigen und keine sachfremden Erwägungen anzustellen.
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